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§ 1 | Geltungsbereich der
Prufungsordnung

In Erganzung der Rahmenprufungsordnung der Fachhoch-
schule Aachen gilt diese PrUfungsordnung fur den Master-
studiengang Angewandte Mathematik und Informatik des
Fachbereichs Medizintechnik und Technomathematik.

§ 2 | Studienbeginn und
Zugangsvoraussetzungen

(1) Das Studium kann zum Winter- oder zum Sommer-
semester aufgenommen werden. Da der Verlauf des Stu-
diums auf einen Beginn zum Wintersemester optimiert ist,
wird bei Studienaufnahme zum Sommersemester ein
Beratungsgesprach Uber den Studienverlauf empfohlen.

(2) Die Zugangsvoraussetzungen fUr den Masterstudien-
gang Angewandte Mathematik und Informatik regelt die
Zugangsordnung in ihrer jeweils gultigen Fassung.

§ 3 | Ziel des Studiums, Zweck
der Prufungen, Abschlussgrad

Der konsekutive und forschungsorientierte Masterstudien-
gang baut auf dem Bachelorstudiengang ,Angewandte
Mathematik und Informatik" auf und soll die dort definier-
ten Ausbildungsziele fortsetzen. Er soll zur eigenstandigen
Entwicklung mathematischer Modelle sowie deren
programm-technische Umsetzung qualifizieren. Die Studie-
renden sollen damit auf eigenstandige Forschungs- bzw.
Entwicklungsaufgaben in den angegeben Bereichen vor-
bereitet werden. In der Masterprufung werden die wissen-
schaftlichen Fachkenntnisse und die Fahigkeit zu deren
Anwendung Uberpruft. Aufgrund der bestandenen Master-
prufung wird der Hochschulgrad ,Master of Science” in
LJAngewandter Mathematik und Informatik®, abgekirzt
.M.Sc.”, verliehen.
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§ 4 | Studienumfang

Die Regelstudiendauer im Masterstudium betragt zwei
Jahre (§ 4 RPO). Sie entspricht 120 Leistungspunkten. Es
konnen auch Lehrveranstaltungen in englischer Sprache
angeboten werden. Es werden vier Vertiefungsrichtungen
angeboten.

§ 5 | Umfang und Gliederung
der Prufung

Die Masterprufung besteht gemaR § 7 Abs. 3 RPO aus

- den studienbegleitenden Modulprufungen, wobei aus
der Liste der angebotenen Module (siehe Anlagen 1
und 2) 90 Leistungspunkte erlangt werden mussen,

- der Masterarbeit und

- dem Kolloquium.

§ 6 | Prufungsausschuss

FOr die nach § 8 RPO zugewiesenen Aufgaben ist ein
Prufungsausschuss im Fachbereich Medizintechnik und
Technomathematik zustandig. Der Fachbereichsrat wahlt
aus dem Kreis der Professorinnen und Professoren den
Vorsitzenden oder die Vorsitzende und seine oder ihre
Stellvertretung. FUr folgende Regelfalle Ubertragt der
Prufungsausschuss seine Aufgaben auf den oder die Vor-
sitzende und seine bzw. ihre Stellvertretung:

- Ausgabe des Themas von Masterarbeiten mit
Festlegung von Abgabeterminen;

- Genehmigung von Erst- und Zweitprufer bzw. -priuferin
bei Masterarbeiten;

- auf Antrag des oder der Studierenden Anerkennung
zweifelsfrei gleichwertiger Studienleistungen
anderer Hochschulen nach § 10 Absatz 1 der RPO, in
Zweifelsfallen entscheidet der Prufungsausschuss;

- Entscheidung Uber die Verlangerung von
Bearbeitungszeiten von Masterarbeiten nach § 29
Absatz 2 RPO;

- Entscheidung Uber die Verlangerung der Frist zur
Bekanntgabe von Prufungsleistungen nach § 13
Absatz 7 RPO;

- Entscheidung Uber den Nachteilsausgleich nach
§ 16a RPO und nach der Ordnung fur die Vertretung
der Belange von Studierenden mit Behinderung oder
chronischer Erkrankung an der Fachhochschule Aachen
aufgrund der Vorlage geeigneter Nachweise;

- Uberprifung der Modulbeschreibungen neuer Module,
die in den Studiengang aufgenommen werden, auf
formale Richtigkeit.

Sofern darUber hinaus weitere Aufgaben Ubertragen
werden, wird dies per Aushang und im Internet bekannt
gegeben.

§ 7 | Prufungen

(1) Profungsleistungen sind im Gesamtumfang von
90 Leistungspunkten zu erbringen und unterteilen sich in
40 Leistungspunkte in fest vorgegebenen Modulkatalogen,
30 Leistungspunkte in Abhangigkeit der Vertiefungs-
richtung, 15 frei wahlbare Leistungspunkte und 5 Leis-
tungspunkte aus einem Seminar gemafR Anlage 2.

(2) Prufungen (8§ 13 ff RPO) sind zu erbringen: In den
Modulen der Modulkataloge ,Reine Mathematik (RM)* und
,Wissenschaftliches Rechnen (WIR)* im Umfang von je
10 Leistungspunkten und aus dem Modulkatalog ,Ange-
wandte Mathematik (AM)* im Umfang von 20 Leistungs-
punkten (siehe Anlagen 1 und 2).

(3) Daruber hinaus je nach Wahl der Vertiefungsrichtung
zusatzlich:

- bei der Wahl der Vertiefungsrichtung ,,Angewandte
Mathematik” Module im Umfang von je 10 Leistungs-
punkten aus ,Reine Mathematik®, ,Angewandte
Mathematik” und - wahlweise - ,Technik (T)“ oder
»Data Science (DS)*;

- bei der Wahl der Vertiefungsrichtung
,Wissenschaftliches Rechnen“ Module im Umfang
von 20 Leistungspunkten aus dem Modulkatalog
~Wissenschaftliches Rechnen® und - wahlweise -
10 Leistungspunkte aus , Technik” oder ,Data Science” ;

- bei der Wahl der Vertiefungsrichtung , Technik"
Module im Umfang von 30 Leistungspunkten aus dem
Modulkatalog ,Technik®;

- bei Wahl der Vertiefungsrichtung ,Data Science”
mindestens 20 Leistungspunkte aus Modulen
des Modulkatalogs ,Data Science” und hochstens
10 Leistungspunkte aus Modulen des Modulkatalogs
EDS, in Summe jedoch 30 Leistungspunkte.

In begrundeten Fallen kann der PriUfungsausschuss Aus-
nahmen hiervon gestatten. Wahlmodule kénnen jeweils
nur fOr einen Modulkatalog angerechnet werden.

(4) Einzelne Module kénnen in anderen Studiengangen
und/oder an anderen Hochschulen absolviert werden.
Uber die Anrechnung dieser Module einschlieBlich der
Leistungspunkte entscheidet der oder die Vorsitzende des
Prufungsausschusses bzw. seine oder ihre Stellvertretung
nach Anhoérung der jeweiligen Fachkollegen; in Zweifels-
fallen entscheidet der Prufungsausschuss nach Anhdérung
der jeweiligen Fachkollegen. Den Studierenden wird
dringend empfohlen, vor Belegung eines solchen Moduls
beim Prufungsausschuss die Méglichkeit der Anrechnung
zu erfragen.

§ 8 | Klausurarbeiten

Klausurarbeiten haben einen Umfang von zwei bis vier
Stunden und werden in der Sprache gestellt, in der das
Modul angeboten wird.
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§ 9 | Mundliche Prufungen

MuUndliche Prufungen haben eine Dauer von 20 bis 45
Minuten und werden in der Sprache abgehalten, in der das
Modul angeboten wird.

§ 10 | Abschlussarbeit

Auf die Masterarbeit entfallen 25 Leistungspunkte. Dies
entspricht in der Regel einer Bearbeitungszeit von funf
Monaten. Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer mindes-
tens 80 Leistungspunkte erworben hat. Die fehlenden
10 Leistungspunkte muUssen bis zum Abschlusskolloquium
erworben worden sein.

§ 11 | Kolloquium

Die Masterarbeit wird durch ein Kolloquium erganzt. Das
Kolloguium findet auf Vorschlag der Kandidatin bzw. des
Kandidaten auf Deutsch oder Englisch statt. Auf das Kollo-
quium entfallen 5 Leistungspunkte.

§ 12 | Zeugnis, Gesamtnote

Bei der Bildung der Gesamtnote werden die Modulprufun-
gen, das Masterprojekt und das Kolloguium entsprechend
den jeweiligen Leistungspunkten gewichtet.

§ 13 | Inkrafttreten” und
Veroffentlichung
(1) Diese PrUfungsordnung tritt zum 1. September 2007 in

Kraft. Sie wird im Verkindungsblatt der Fachhochschule
Aachen (FH-Mitteilungen) verdffentlicht.

*  Die Regelungen der hier integrierten Anderungsordnung vom
16.05.2018 (FH-Mitteilung Nr. 41/2018) sind anwendbar auf
alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2018/19 ihr
Studium aufnehmen. Diese lesbare Fassung umfasst die
Anderungen und dient nur der besseren Ubersicht fur alle
Studierenden, die ihr Studium im Masterstudiengang
Angewandte Mathematik und Informatik ab dem
Wintersemester 2018/19 aufnehmen.
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Aufteilung der Leistungspunkte

Anlage 1

Master Angewandte Mathematik und Informatik 1. Sem 2.Sem 3.Sem 4.Sem |Leistungspunkte
Lehrveranstaltungen je nach Ausrichtung 30 30 30 90
Masterarbeit u. Kolloquium 30 30
Summe der Leistungspunkte 30 30 30 30 120

Vertiefungsrichtung Angewandte Mathematik:

Mindestens 20 LP aus dem Modulkatalog RM
Mindestens 30 LP aus dem Modulkatalog AM
Mindestens 10 LP aus dem Modulkatalog WIR
Mindestens 10 LP aus dem Modulkatalog T oder DS

Vertiefungsrichtung Wissenschaftliches Rechnen:

Mindestens 10 LP aus dem Modulkatalog RM
Mindestens 20 LP aus dem Modulkatalog AM
Mindestens 30 LP aus dem Modulkatalog WIR
Mindestens 10 LP aus dem Modulkatalog T oder DS

Vertiefungsrichtung Technik:

Mindestens 10 LP aus dem Modulkatalog RM
Mindestens 20 LP aus dem Modulkatalog AM
Mindestens 10 LP aus dem Modulkatalog WIR
Mindestens 30 LP aus dem Modulkatalog T

Vertiefungsrichtung Data Science:

Mindestens 10 LP aus dem Modulkatalog RM
Mindestens 20 LP aus dem Modulkatalog AM
Mindestens 10 LP aus dem Modulkatalog WIR
Mindestens 30 LP aus den Modulkatalogen DS oder EDS,

davon hochstens 10 LP aus dem Modulkatalog EDS

PRUFUNGSORDNUNG | MASTERSTUDIENGANG ANGEWANDTE MATHEMATIK UND INFORMATIK

(Nichtamtliche lesbare Fassung zur Anderungsordnung vom 16.05.2018)




Modulkataloge

Anlage 2

Modulbezeichnung

Leistungspunkte

Modulkatalog RM

MaR- und Integrationstheorie 5
Lineare und nichtlineare Funktionalanalysis 5
Stochastik | 10
Theorie gewohnlicher und partieller Differentialgleichungen 10
Modulkatalog AM

Mathematische Statistik | 10
Mathematische Statistik 1 5
Numerik fUr Differentialgleichungen | 10
Numerik fUr Differentialgleichungen Il 5
Integraltransformationen 5
Statistische Modellierung 5
Stochastik Il 5
Zeitreihen und Prognoseverfahren 5
Modulkatalog WIR

Computermathematik | 5
Computermathematik Il 5
Parallele Rechnerarchitekturen 5
Parallele Algorithmen 5
Methoden der Computer-Simulation | 5
Wissenschaftliche Visualisierung 5
Verteilte Systeme 10
Modulkatalog T

Bildverarbeitung 10
Elektrotechnik/Elektronik 10
Continuum Mechanics 5
Finite Elements 5
Modulkatalog DS

Maschinelles Lernen 10
Numerische Algorithmen fUr Maschinelles Lernen 5
Softwarewerkzeuge zur Datenanalytik 5
Modulkatalog EDS

Bildverarbeitung 10
Verteilte Systeme 10
Methoden der Computersimulation | 5
Zeitreihen und Prognoseverfahren 5
Statistische Modellierung 5
Numerik fUr Differentialgleichungen Il 5
Seminar

Mathematik, RM, AM 5
WIR 5
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Beispiele zusatzlicher Module

Das endgultige Angebot wird jeweils zu Semesterbeginn vom Priufungsausschuss bekannt gegeben.

Modulbezeichnung Leistungspunkte

Modulkatalog AM

Operations Research

Diskrete Mathematik

Bootstrap Methoden in der Statistik

Numerische Simulation mit partiellen Differentialgleichungen

oo ugug

Energy Finance

Modulkatalog WIR

Methoden der Computer-Simulation Il

Netzwerk- und Sicherheitsmanagement

Software Engineering Il (Fortsetzung der BA-Vorlesung)

Datenbanken Il

Datenkommunikation Il

oo ug

Entscheidungsunterstutzende Informationssysteme am Beispiel der Energiewirtschaft

Modulkatalog T

Computermodellierung dynamischer Systeme 10

Agile Software Factory 5

Modulkatalog DS

Maschinelle Verarbeitung naturlicher Sprache 5

Modulkatalog EDS

Datenbanken Il 5

Bootstrap Methoden in der Statistik 5

Operations Research 5

Seminar
Technik 5
Data Science 5
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Anlage 3

Beispiele fur Studienverlaufsplane fur die vier Vertiefungsrichtungen

1. Vertiefungsrichtung ,,Angewandte Mathematik*

Leistungspunkte
RM AM WIR T DS Sonstiges

1. Semester

Theorie gewohnlicher und partieller
Differentialgleichungen

Stochastik | 10
Numerik fUr Differentialgleichungen | 10
Summe 20 10 0 0 0 0
2. Semester
Stochastik Il 5
Mathematische Statistik | 10
Numerik for Differentialgleichungen Il 5
Bildverarbeitung 10
Summe 0 20 0 10 0 0
3. Semester
Lineare und nichtlineare Funktionalanalysis 5
MaR- und Integrationstheorie 5
Mathematische Statistik I 5
Computermathematik | 5
Methoden der Computer-Simulation | 5
Seminar 5
Summe 10 5 10 0 0 5
4. Semester
Masterarbeit 25
Kolloquium 5
Summe 0 0 0 0 0 30
Gesamtsumme 30 35 10 10 0 35

10

Legende:
RM = Reine Mathematik, AM = Angewandte Mathematik, WIR = Wissenschaftliches Rechnen,
T = Technik, DS = Data Science
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2. Vertiefungsrichtung ,Wissenschaftliches Rechnen*

Leistungspunkte

RM AM WIR T DS Sonstiges

1. Semester
Theorie gewohnlicher und partieller

; . . 10
Differentialgleichungen
Numerik for Differentialgleichungen | 10
Wissenschaftliche Visualisierung 5
Computermathematik | 5
Summe 10 10 10 0 0 0
2. Semester
Numerik der Differentialgleichungen Il 5
Statistische Modellierung 5
Parallele Rechnerarchitekturen 5
Computermathematik Il 5
Verteilte Systeme 10
Summe 0 10 20 0 0 0
3. Semester
Maschinelles Lernen 10
Parallele Algorithmen 5
Methoden der Computer-Simulation | 5
Integraltransformation 5
Seminar 5
Summe 0 5 10 0 10 5
4. Semester
Masterarbeit 25
Kolloguium 5
Summe 0 0 0 0 0 30
Gesamtsumme 10 25 40 0 10 35
Legende:

RM = Reine Mathematik, AM = Angewandte Mathematik, WIR = Wissenschaftliches Rechnen,

T = Technik, DS = Data Science
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3. Vertiefungsrichtung ,, Technik*

Leistungspunkte
RM AM WIR T DS Sonstiges

1. Semester

Theorie gewohnlicher und partieller
Differentialgleichungen

Numerik for Differentialgleichungen 1 10
Stochastik | 10
Summe 20 10 0 0 0 0
2. Semester
Mathematische Statistik | 10
Bildverarbeitung 10
Elektrotechnik 10
Summe 0 10 0 20 0 0
3. Semester
Computational Mechanics 10
Integraltransformationen 5
Methoden der Computer-Simulation | 5
Computermathematik | 5
Seminar 5
Summe 0 5 10 10 0 5
4. Semester
Masterarbeit 25
Kolloguium 5
Summe 0 0 0 0 0 30
Gesamtsumme 20 25 10 30 0 35

10

Legende:
RM = Reine Mathematik, AM = Angewandte Mathematik, WIR = Wissenschaftliches Rechnen,

T = Technik, DS = Data Science
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4. Vertiefungsrichtung ,,Data Science”

Leistungspunkte

RM

AM

WIR

DS

EDS

Sonstiges

1. Semester

Maschinelles Lernen

10

Stochastik |

10

Numerik fUr Differentialgleichungen |

10

Summe

10

10

10

2. Semester

Stochastik Il

Numerische Methoden fur das Maschinelle Lernen

Verteilte Systeme

10

Bildverarbeitung

10

Summe

10

10

3. Semester

Softwarewerkzeuge zur Datenanalytik

Parallele Algorithmen

Zeitreihen und Prognoseverfahren

Computermathematik |

Methoden der Computer-Simulation |

Seminar

Summe

10

4. Semester

Masterarbeit

25

Kolloquium

Ssumme

0

0

30

Gesamtsumme

10

20

20

20

15

35

Legende:

RM = Reine Mathematik, AM = Angewandte Mathematik, WIR = Wissenschaftliches Rechnen,

T = Technik, DS = Data Science, EDS = Erganzungskatalog Data Science

PRUFUNGSORDNUNG | MASTERSTUDIENGANG ANGEWANDTE MATHEMATIK UND INFORMATIK
(Nichtamtliche lesbare Fassung zur Anderungsordnung vom 16.05.2018)

11



	§ 1  |  Geltungsbereich der Prüfungsordnung
	§ 2  |  Studienbeginn
	§ 3  |  Ziel des Studiums, Zweck der Prüfungen, Abschlussgrad
	§ 4  |  Studienumfang
	§ 5  |  Umfang und Gliederung der Prüfung
	§ 6  |  Prüfungsausschuss
	§ 7  |  Prüfungen
	§ 8  |  Klausurarbeiten 
	§ 9  |  Mündliche Prüfungen
	§ 10  |  Abschlussarbeit
	§ 11  |  Kolloquium
	§ 12  |  Zeugnis, Gesamtnote
	§ 13  |  Inkrafttreten und Veröffentlichung
	Aufteilung der Leistungspunkte
	Modulkataloge
	Beispiele zusätzlicher Module

	Beispiele für Studienverlaufspläne für die drei Vertiefungsrichtungen


